
 

   

Bewerbung für ein Frühstudium an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
Hinweis: Bitte füllen Sie diese Unterlagen sorgfältig aus und kopieren Sie dies dreifach. Das 
Original sowie eine Kopie benötigen Sie für die Immatrikulation an der Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg, eine Kopie verbleibt bei Ihrer Schule, die verbleibende Kopie ist für Ihre Unterlagen 
bestimmt. Die endgültige Einschreibung nimmt nach Prüfung der Unterlagen die 
Studierendenkanzlei (Kapuzinerstr. 25 / Rückgebäude, 96047 Bamberg) vor. 
 
Antrag für das Wintersemester: 20     /20     ,  für das Sommersemester: 20      
 
 

I. Persönliche Angaben 
 
☐Herr  ☐Frau 

 
 
Name:         Vorname:       

 
 
Geburtsdatum:       

 
 
Straße und Hausnr.:       
 
 
Postleitzahl:       Wohnort:       

 
 
Telefon:           E-Mail:       
 
 

 

II. Schuldaten: 
 

Name der Schule:       
 
Adresse der Schule:       
 
Telefon:           E-Mail:        
 
Schulleiterin/Schulleiter:       
 
 

  



 

   

III. Angaben zum Frühstudium 
 

Gewünschtes Studienfach:       
 
Gewünschte Lehrveranstaltungen (max. 6 Semesterwochenstunden) 
 
 

 
Besuchte Jahrgangsstufe zum Zeitpunkt der Einschreibung:       
 
Frühere Teilnahme an einem Frühstudium (Hochschule, Studienfach, Semester): 
      
 

 
IV. Teilnahmemodalitäten 

festgesetzt in der Immatrikulationssatzung der Otto-Friedrich-Universität Bamberg vom 27.06.2007, 
geändert 30.09.2014; Fundstelle: http://www.uni-bamberg.de/justitiariat/rechtsvorschriften/satzungen-
fuer-das-studium/immatrikulations-rueckmelde-und-exmatrikulationssatzung/ 
 
Über die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern am Frühstudium entscheiden die Schule und die Otto-Friedrich- 
Universität Bamberg. Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter beurlaubt die Schülerin bzw. den Schüler für den Besuch 
der Universitätsveranstaltungen vom Schulunterricht. Der Besuch der Veranstaltungen an der Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg ist eine Schulveranstaltung. In welchem Umfang schulischer Unterricht ausfallen darf, entscheidet die Schule. 
Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, an den Universitätsveranstaltungen in der gleichen Weise wie am 
Schulunterricht regelmäßig teilzunehmen, d.h. zum Beispiel sich im Krankheitsfall in der Schule krank zu melden und 
schriftliche Entschuldigungen einzureichen. Schülerinnen und Schüler sowie die Verantwortlichen der Schulaufsicht, 
Hochschule und Schule können die Teilnahme beenden, wenn sich Misserfolge zeigen oder sich die schulischen 
Leistungen negativ verändern. Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, den eventuell an der Schule ausfallenden 
Unterricht selbstständig nachzuarbeiten und alle von der Schule geforderten Leistungsnachweise unabhängig von ihrer 
Teilnahme am Frühstudium zu erbringen. Einzelheiten sind mit der jeweiligen Fachlehrerin bzw. mit dem jeweiligen 
Fachlehrer an der Schule abzustimmen. Falls sich eine Verschlechterung schulischer Leistungen in den Zeugnissen und 
insbesondere im Abiturzeugnis zeigt, sind hierfür weder die Schule noch die Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
verantwortlich. Die Organisation der Teilnahme an dem Projekt obliegt ausschließlich der Schülerin/dem Schüler bzw. 
den Erziehungsberechtigten. Die Schülerin bzw. der Schüler ist verpflichtet, der Schule und der Universität Bamberg 
eine vorzeitige Beendigung der Teilnahme (d.h. vor Ende der Vorlesungszeit des jeweiligen Semesters) schriftlich 
mitzuteilen. 

 
 
Ich habe / Wir haben von den Teilnahmemodalitäten Kenntnis genommen 
 
 
 
 
______________________________________  _______________________________________ 
(Ort, Datum,       Bei Minderjährigen zusätzlich 
Unterschrift des Bewerbers/der Bewerberin)  (Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 
  

 

http://www.uni-bamberg.de/justitiariat/rechtsvorschriften/satzungen-fuer-das-studium/immatrikulations-rueckmelde-und-exmatrikulationssatzung/
http://www.uni-bamberg.de/justitiariat/rechtsvorschriften/satzungen-fuer-das-studium/immatrikulations-rueckmelde-und-exmatrikulationssatzung/


 

   

Anlage I  
(zum Antrag auf Zulassung zum Frühstudium) 
 
 
Bestätigung der Schulleitung 
 
 
 
Hiermit genehmige ich die Teilnahme der Schülerin / des Schülers 
      
 
 
an Lehrveranstaltungen der Universität Bamberg im Rahmen eines Frühstudiums als Schulveranstaltung. 
Sie / Er unterliegt damit dem Versicherungsschutz des Gemeindeunfallversicherungsverbandes. 
 
Von den Teilnahmemodalitäten seitens der Otto-Friedrich-Universität Bamberg zum Frühstudium habe ich 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift der Schulleiterin / des Schulleiters  (Schulstempel) 
 

 
 

Hinweise zur Immatrikulation 
 
Die vollständigen Bewerbungsunterlagen sind zur persönlichen Immatrikulation mit gültigem 
Personalausweis/Reisepass mitzubringen. Die Immatrikulation erfolgt in der 
Studierendenkanzlei: 
 
Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
Studierendenkanzlei 
 
Kapuzinerstraße 25 (Rückgebäude) 
 
96047 Bamberg 
  



 

   

Anlage II  
(zum Antrag auf Zulassung zum Frühstudium) 

Einschätzung der Dozentin/des Dozenten zur Aufnahme des 
Frühstudiums 

Formblatt zum Antrag auf  Frühstudium: 

für das Wintersemester: 20     /20     ,  für das Sommersemester: 20      

 
 

I. Schülerin/Schüler 
 
☐Herr  ☐Frau  Name:         Vorname:       

 
Geburtsdatum:       

 
 

II. Dozentin/Dozent: 
 

☐Herr  ☐Frau  Titel:       Name:        Vorname:       
  

Lehrstuhl:       
 
Telefon:           E-Mail:        
 
 

III. Einschätzung der Schülerin/des Schülers 
 

 
 
☐ Ich befürworte die Teilnahme der Schülerin / des Schülers am Frühstudium 
 
☐ Ich lehne die Teilnahme der Schülerin / des Schüler am Frühstudium ab. 
 

 
 
Bamberg, den        ___________________________  ________________ 
    (Unterschrift Dozentin/Dozent)  Stempel Lehrstuhl 
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